
 
 

 

Vertrag 
zum Zwecke der Überlassung von Schließfächern zwischen dem  

Schengen-Lyzeum Perl (nachstehend Vermieter genannt) und 
 

 

 

___________________________________________________________ __________ _________ 
Name und Vorname des Schülers/der Schülerin     Klasse  Schuljahr 

 

________ _______________ _____________________________________________ 
Land  Postleitzahl  Wohnort  

 

______________________________________________ __________________________ 
Straße und Hausnummer      Telefon 
 

______________________________________________________________________________ 
Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten 

 

vertreten durch den/die Erziehungsberechtigten (nachstehend Mieter genannt) 
 

1. Der Vermieter gestattet dem Mieter die Benutzung eines Schließfaches über die gesamte Dauer der Schulzeit  
zum Aufbewahren von Lernmitteln und anderen Gegenständen. Es ist mit einem Wechsel des Standortes des 
Schließfaches zu Klassenstufe 7 und 11 zu rechnen. 

  

2. Das Vertragsverhältnis beläuft sich auf die gesamte Dauer der Schulzeit und kann nur mit einer Frist von 4 
Wochen zum Schuljahresende schriftlich gekündigt werden. Schulabgängern steht ein jederzeitiges 
außerordentliches Kündigungsrecht mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende zu.  

 
 

3. Die Kosten für die Benutzung des Schließfaches betragen jährlich 20,00 Euro und sind als Jahrespauschale im 
Voraus bis zum 30. Juni  zu bezahlen.  

 

4. Für die Benutzung des Schließfaches erhält der Mieter einen Schlüssel. Der Mieter leistet dem Vermieter eine 
Kaution in Höhe von 20,00 Euro, die bei Beendigung des Vertragsverhältnisses gegen Rückgabe des Schlüssels 
und nach Kontrolle des Faches wieder zurückgezahlt wird.  

 

5. Bei Verlust des Schlüssels kann gegen eine Gebühr von 12 € ein Ersatzschlüssel im Sekretariat bestellt werden. 
 

6. Die Schlüsselrückgabe hat auf dem Postweg oder persönlich direkt an den Vermieter zu erfolgen! 
 

7. Der Vermieter überlässt dem Mieter das Schließfach im ordnungsgemäßen Zustand. Er haftet nicht für den Inhalt 
des Schließfaches. Die Schulleitung ist berechtigt, das Schließfach in Gefahrensituationen ohne Zustimmung des 
Mieters zu öffnen. 

 

8. Der Mieter hat das Schließfach nach Vertragsende vollständig zu entleeren und alle Verunreinigungen, die durch 
die Benutzung des Schließfaches entstehen, zu beseitigen. 

 

9. Der Schließfachvertrag gilt als geschlossen, wenn der Mieter nicht innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der 
Vertragsbestätigung durch den Vermieter in Textform widerspricht. 

 

10. Die Miete (pro Jahr 20,00 €) und die Kaution (einmalig bei Vertragsabschluss 20,00 €) überweisen Sie bitte bis 
zum 30. Juni  auf unser nachstehendes Konto. Alternativ ist eine Barzahlung im Sekretariat möglich. Der 
Schließfachschlüssel wird erst nach Zahlungseingang ausgegeben. 

 
 

Konto Deutsch Luxemburgisches Schengen-Lyzeum 

Sparkasse Merzig-Wadern 

IBAN: DE71 5935 1040 0000 2054 76 

BIC: MERZ DE 55 

 
 

______________________________  _________________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 

 
______________________________  _________________________________ 
Unterschrift des Mieters (Erziehungsberechtigte/r)   Unterschrift des Vermieters 
 

 
zugeteilte Schließfach-Nummer ______________ Schlüssel-Nummer ______________ 


